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lFortsehungU

Aber nicht nur Gefährlichkeit für die Um-

gebnng und Selbstmordgefahr mnchen die

Anstaltsversorgnng Geisteskranker notivendig.

Frisch Erkrankte gehören, auch iveitn sie gaicz

harmlos zu sein scheinen, schon deswegen in eine

Irrenanstalt, weil dort immer noch die besten

Heilnngschanccn geboten werden können, und

weil dort am schnellsten und sichersten eine

zuverlässige Prognose gestellt werden kann,

nach der sich alle weiter» Maßnahmen zu

richten haben,

.Hänsig wirkt schon die Entfernung eines

stets reizbaren, fortwährend klagenden, hypo-

chondrischen Kranken, oder eines brutalen

chronischen Alkoholikers, ans seiner Familie,
wie eine Erlösung für die Angehörigen, die

sich nur allzulange dagegen gesträubt haben,

ihrem Kranken die vermeintliche Schande der

Anstaltsversorgnng anzutun.
Eine wahre Erlösung bedeutet die Ver-

sorgung natürlich auch für jene zahlreichen
Kranken selber, die durch ihre .Krankheit

arbeits- und verdienstlos geworden sind und

zu Hanse frieren und darben, für jene Un-

glücklichen, deren Krankheit sie außerhalb der

Anstalt zum Gespött ihrer lieben Mitmenschen

machten, oder jener Geistigbcschränkten, die

von ihrer Umgebung ausgebeutet oder gar
mißhandelt werden.

Ich habe erlebt, daß ein geisteskrankes

Ehepaar jahrelang in einer alten Waschküche

hauste, die nur ein einziges Fenster ohne

Scheiben hatte, nicht heizbar war und vor
Schmutz starrte. Sie Leute getrauten sich nicht

ans dem Hause, oder vielmehr ihrer Höhle,

ans Furcht vor ihren halluzinierten Verfol-
gern, nährten sich von Speiscübcrrcsten, die

ihnen ab und zu vor die Türe gestellt wurden,

verschanzten sich mit alten Lumpen gegen die

Steine, welche die vorübergehende Schuljugend
ihnen täglich dnrchs Fenster warf, und hatten
als Bett einen einzigen faulen Strohsack auf
dem der Mann schlief, während die Frau
ans einem Lnmpenlager auf dem alten Koch-
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herd lag. (55 war il>r Glück, das? die Frau
eines Tages schwer körperlich erkrankte, sa

daß mich meine Privatpraris in diese irdische

Hölle sühne, und ich nach einigen schwierig
keiten die Versorgiiiig der Fran in einer

Irrenanstalt und des weniger schwer kranken

Mannes den ordentlichen beuten durchsetzen

konnte.

In der gleichen Drtschaft wurde ich einmal

zu einer Frau gernsen, die angeblich gefallen

war und eine Suetschnng haben sollte. Ich
fand in einem sonst völlig kahlen Gelaß ein

von Urin triefendes Bett, darin eine zum
Skelett abgemagerte, nut Beulen und Striemen

bedeckte, fast pulslose junge Frau, die eben

einen epileptischen Anfall hatte, alle Zeichen

hochgradiger Erschöpfung geigte, und dem

Verhungern nahe war. Am Boden eines

Nebenzimmers fand ich einen durchnäßten

Teppich, auf dem ein zirka ein Jahr altes,

nur mit einein zerrissenen Hemd bekleidetes

Knäblein mit blangesrvrnen Händchen und

Füßchen und wundgeriebener Rückseite müh-

fam herumkroch. Die Frau erholte sich inner-

halb einer Woche in der Anstalt köperlich

völlig, erwies sich als von Geburt au stark

schwachsüilüg und es geigte sich, daß sie seinerzeit

von ihrem Vater um den Preis von ein Paar

hundert Franken an einen notorischen Trinker

verschachert worden war. Nachdem ihr Mann
das Heiratsgut vertrunken hatte, machte er

sich aus dem Staube und ließ die arme Frau
sammt ihrem Neugeboruen einfach in der

ausgeräumten Wohnung zurück.

Ich denke, diese beiden Beispiele genügen,

um zu zeigen, daß ä u ß e r e II m st ä n d e

häufig die Anstaltsversorgung auch in Fällen

leichter geistiger Erkrankung als dringlich er-

scheinen lassen können.

Man soll auch nie vergessen, daß die Irren
anstalt durchaus nicht nur den Zweck hat,

sogenannte „Verrückte" aufzubewahren, und sie

und ihre Umgebung vor Schaden zu schützen.

Die Irrenanstalt ist ebensosehr H ei lau
statt wie jederaudere Spital, und wenn nur die

Irrenanstalt die Mittel hat, geiviße kranke

zu heilen, die im Volksinunde nicht als „ver
rückt" bezeichnet werden, warum sollen solche

Kranke dieser Mittel nicht teilhaftig werden?

Ist es nicht besser, daß eine Hysterische,

die Jahr und Tag au Schmerzen, Lähnuin

gen, Augstzuständeu leidet, alle möglichen und

unmöglichen Kuren durchgemacht hat, und sich

und andern eine Last ist, durch einen Auient
halt in der Irrenanstalt geheilt wird, als
daß sie aus blöder Furcht vor dein verpönten
Namen eines Spitals ihr Elend wciterschtept?

Ist es nicht besser, einen Mann, der durch

fortwährende Vergiftung mit Alkohol den

Verstand zu verlieren im Begriffe steht, oder

seine Vernunft schon vertrunken hat, bei Zeiten
in die Irrenanstalt zu verbringen, wo er in

kurzer Zeit wieder lernen kann, ohne den

vielgerühmten Sorgenbrecher glücklich zu sein,

als ihn solange im Gcnnße seiner sogenannten

Freiheit zu belassen, bis er Hab und Gut
vertrunken, irgend ein rohes Verbrechen be

gangen hat, oder in unheilbaren Blödsinn
versallen ist?

Soll eine Frau sich und ihre Kinder jähre-

lang täglich mißhandeln lassen, täglich in

Angst und Furcht leben, geduldig dem Zer
fall ihres Familienglückes zusehen, nur um

ihrem Manne einen kurzen Aufenthalt in der

Irrenanstalt zu ersparen?
Niemand wird ans diese Frage mit „Ja"

antworten wollen, und doch werden täglich un

zählige Verbrechen begangen von Lenten, deren

Znrechnnngsfähigkeit infolge von Alkoholismns
gelitten hat und die dann in Zuchthäusern

bestraft werden, statt daß sie in Irrenhäusern
und Trinkerheilanstalten geheilt worden wären.

Wer je in die Lage kommen sollte, den

Aiigehörigen von Trinkern raten zu müssen,

der denke daran, daß chronische Trinker ein-

fach geisteskrank und zwar hänsig heilbar
geisteskrank sind, und soll sich weder durch

das biedermännische, scheinheilige Wesen, noch

durch bewegliche Klagen oder wüste Drohungen
solcher Kranker, ich sage ausdrücklich Kranker,
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verleiten lasse» von dein einpg richtigen Borg

ab;uraten,
Vian ivird inir vielleicht entgegnen ivollen,

das; alle meine Ausführungen keinen großen

ülutzen linden kennen, da piment der Ar;t
die Irage ;u entscheiden linde, ed ein .Aranker

in die Irrenannalt veedrncht iveeden solle

oder nicht, Hänsig genug ivird aber der Ar;t
niir im äußersten Arüsalle nm Ülat gefragt,

nnd es ivärc deshalb sedr nützlich, wenn nnch

das Pndlikmn allmählich lernen wurde, daran
denken, das? und lvogll es Irrenanstalten

gibt. Tie letzte Entscheidung trifft allerdings
der Arch, welcher da? Auniahinegengnis ans

chitertigen hat. Samariter ader sollen im^

stände sein, in geeigneten Iällcn ;nr I,u
'gehung des Argtes raten gu können.

Viel aktiver gestaltet sicli ihre Tätigkeit
dann, wenn die Versorgung eines Aranken
in die Irrenanstalt einmal desehlvssen ist, und

die anfangs angegedenen Ansnahmetorinali
täten erledigt sind.

Was ch> tiin ist, bis die Ansnahine erfolgen
kann, nnd wie man sied dei der Begleitung
eines Aranken in die Anstalt ',n deiteliinen

hat, das soll nun ant Hand eiiiiger konkreter

Beisviele erläutert werden.

Vorerst ein paar allgemeine Aardinal
regeln, die dei allen Aranken und unter allen
Umständen chntngkei: haden.

Unter keinen Umständen dark ein
Aranker angelogen iverden, Tie Auge dat
innner tnr;e Veine und wenn ein Aranker
erst einmal gemerkt hat, das; ign jemand an

gelogen hat, dann isr es init seinein Ver
trauen ein für allemal und unwiderruflich
ans, Ar ivird es ilnn immer nachtragen,
nicht nur wätwend der Arankheit, auch nach

der Heilung, Wenn er Aeignng gn Verfolgung^
ivahn hat, wird sich sein Verfolgungswahn
sofort gegen ihn wenden, nnd er isr einer

nicht chi unterschätzenden Befahr ausgesetzt,

Vcait tröste siel; auch nicht mit dein Bedanken,

wenn der Aranke nur erst einmal glücklich
in der Anstalt sei, dann sei es gleichgültig,

was inan ihm vorgemacht, wie er angelogen
worden sei. Tic Praris, Araute unter einein

lügenhaften Vorwand in die Irrenanstalt ein

chiliesern, ist nicht nur moralisch verwerflich,
sondern dumm, gefährlich nnd für den Aranten
häusig außerordentlich schädlich, To dumm
ist selten ein Aranker, das; er nicht im letzten

Augenblick noch merkte, wohin er gebracht
ivird, und dann setzt es eine Aufregung ad,

die dem Begleiter gefährlich iverden kann,

dem Aranten unter allen Umständen schadet

und seine Behandlung von vornherein er-

schivert, Ttatt mit Intrauen gn den Acrchen

treten angelogene Aranke mit Mißtrauen gegen
sie in die Anstalt ein. Ttatt das; man ilir Vom
urteil gegen die Irrenanstalt möglichst bekämpft,
bestärkt man sie durch solche Augen darin,
Ttatt das; sie von Ansang an in einer ruhigen
Abteilung untergebracht iverden könnten, müssen

sie wegen der durch den Betrug hervorgc
rmencn Aufregung gleich ;u Anfang in eine

unruhige Abteilung versetzt iverden, Ttatt
das; man schon vor der Versorgung daraus
Bedacht nimmt, ihnen die Rückkehr aus der

Anstalt so leicht wie möglich ;n machen,

impft man ihnen durch das Uügen Wahm
idcen gegen die Angehörigen ein, die ibre

Heimkehr erschweren oder vernnmvglicheu.
Man versetze sicli einmal in die Tage

eines <Aeisteskrauken, der von seinen Verwandten

unter dem Vorwand, ilin ins Amnkenhaus

;u begleiten, in die Irrenannalt verbracht

worden in, und nun plötzlich am Benehmen

der andern .Aranten merkt, wo er ist! Ein
langjähriger, schwer kranker Ansraltsinsasie

sagte nur voll Inende, als er die Ankündigung
meines Vortragen in der Ieitung gelesen

hatten „Ann iverden Tie ihnen aber doch

einmal gehörig die Meinung lagen, wegen
dem Anlügen, Tas ist daS wichtigste bei der

Irrenbehandlnng, das; mau nicht lügt,"
Man denke auch daran, ;u was für Avm

plikationeu es führt, wenn ein Aranker ;um
ersten Male unter falschem Vorwand in die

Irrenansialt verbracht wurde, wieder entlassen,
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mid später noch einmal krank und anstalts-

bedürftig wird! Tas gleiche Märchen, wie

das erstemal kaiin man ihm nicht mods

manschen nnd ein neues Manchen ist nicht

leicht auszuklügeln,

Ich habe es in einem solchen Falle erlebt,

das; einem querulierenden kranken der zum

Weiten Male gegen seinen Willen in eine

Irrenanstalt versorgt werden sollte, von dem

Gemeindepräsidenten mitgeteilt wnrdc, er habe

von einem Ttadtratc die Nachricht erhalten,

das Gericht wolle sich mm seiner Tache an-

nelnnen, es sei aber notwendig, das; er sich

persönlich beim Ttadtrate vorstelle, damit

man ihm einen Advokaten bestellen könne.

Um die Tache glaubhafter zu machen, wnrdc

sogar ein Telegramm produziert, Ter Kranke

snbr in Begleitung eines Gemcindebcamten

zur Ttadt, Tort ivnrde ihm mitgeteilt, seine

Tache komme nun sosort vor, es sei nötig,
das; er so schnell als möglich zum „Ttaats-
advokaten" gehe, der ihn vertreten müsse.

Man bestellte ihm, um keine Zeit zu ver-

lieren, eine Trvichke und fuhr nun statt

pun „Ttaatsadvokaten" gegen die Ttaatsirren-
anstatt. Natürlich war die gange schöne Er-
sindnng sür die Kap, Kaum sab der Kranke

in der Ferne die wohlbekannte Tichouettc

der Anstalt anstanchen, so ging der Tpektackel

los. Nnt knapper Nm gelang es dem bäum-

starren Begleiter, den kleinen schivachlichen

Kranken solange im Wagen festzuhalten, bis

sie vor den Toren der Anstalt angelangt

waren. Noch im Wartechnmer versuchte er

dem tobenden Kranken weis; zu inachen, das

sei das Bureau des „Ttaatsadvokaten", und

es bcdurste energischen Vorgehens des dienst-

tuenden Arztes, bis er sich dazu entschloß,

dein Kranken den mit ihm getriebenen Be-

trug zuzugestehen.

In einem andern Jatte wurde ein schwer s

kranker Herr während eines großen Tanger-
festes von einigen Freunden angeblich zum

Präsidenten eineS Empfangskomitees gewählt.
Man siihr im Frack, und Znlinder, mit Ro-

selten geschmückt zum Bahnhoß empfing dort
ei» paar eingeweihte angebliche Borstände

eines fremden Gesangvereins, verabredete eine

Tpazicrfahrt um die Ttadt, Einer der fremden

Pjendosäiiger bekam Bm, die Irrenanstalt

zu besichtigen. Ter Kranke, den man vorher

mit viel Ehampagner traktiert hatte, sollte

den Führer machen und den Tirektor um

Erlaubnis fragen. Ter Tirektor war kurz

vorher verständigt worden und hätte den um

Erlaubnis zur Besichtigung der Anstalt fra-

genden Kranken meuchlings durch zwei Wärter

packen und einsperren lassen sollen. Tas tat

er aber nicht, sondern er erklärte dem ver

bläfften Präsidenten des Empfangskomitees
im Beisein der übrigen Befrackten den ganzen

Schwindel, und die Folge war, daß diverse

Fplinder schleunigst in Ticherhcii gebracht

werden mußten,

TaS einzig Nichtige wäre in solchen Fällen

natürlich, die lügenden Begleiter beim Wort

zu nehmen, dem Kranken z, B, zu erklären,

es müsse ein Irrtum vorliegen, hier sei kein

Ttaatsadvokat wohnhaft, und ihn ziehen zu

lassen. Allerdings darf man leider mit Nück

ficht ani den Kranken, der ja unschuldig an

dem Tchwindel ist, selten ohne Gefahr io

vorgehen,
Ginmal ließ sich ein Mann, der seine Frau

in die Irrenanstalt verbringen wollte, an

gebiich von seiner Gattin zu einer Konsultation

zum Tirektor führen, weil er so nervös sei.

Tie Konsultation fand statt, nnd da nun

jeder der beiden Ehegatten behauptete, er

wolle den andern versorgen lassen, da kein

ärztliches Zeugnis vorhanden war nnd beide

gleich sehr oder gleich wenig anstaltsbedürstig

erschienen, so daß keine Auswahl getroffen

werden konnte, wurde das Ehepaar sanft

auf die Ttraße gestellt. Es sehte dann zu

Hause eine etwas heftige Szene ab, nnd ein

paar Tage später traten beide doch noch in

die Anstalt ein.

Unzählige ähnliche tragikomische Geschichten

könnte ich erzählen und viele davon weit mehr
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tragisch als komisch, aber ich will mich mit

diesen Beispielen begnüge», wollte ich doch nnr
geigen, wie viel Mühe nnd Scharfsinn oft

angcwendet werden, nm etivas zu bewcrkstel-

ligen, das viel einfacher, billiger und rationeller

gemacht werden kann, wenn man sich getränt,
den Kranken die Wahrheit zu sagen.

In keinem einzigen der vielen Zälle, in

denen man meinem Rate nachlebte und den

zu versorgenden Kranken offen erklärte, was

man mit ihnen vorhabe, hat es wirtliche

Schwierigkeiten gegeben. Meistens erklärten

sie sich sofort selber bereit in die Anstalt zu

gehen, entweder weil sie selber es für nötig
hielten, oder nin zu zeigen, das; man sie

als gesund wieder entlassen werde, oder weil
sie sahen, das; Widerstand nutzlos sei. Tiefe
Bedingung, das; die Kranken selber sehen

müssen, das; Widerstand nichts nützt, mnsz

bei widerstrebenden Kranken natürlich erfüllt
sein. Ihre Erfüllung ist aber viel leichter als

man denkt. iI'vrchlwiia fàp.l

î^lMlàsrkurss.

Tie vom Zentralvorstaud des schweizerischen Als Bertreter des Samaritcrbnndes und

Samaritcrbnndes zum zweitenmal inszenierten des Roten KrenzcS waren ausser den vor
Hülfslehrerkursc fanden in Bern Samstag den erwähnten Herren Prüsungserperten anwe-
7. Dezember, in Zürich Sonntag den di. De- send, in Bern die Herren Zentralpräsidcnt
zew.bcr, ihren Abschluss. Es wurden dieses Ed. Michel, Zentralsekretär E- Mathhs, Archi

Jahr entgegen den letztjährigen die Schluß- var T. Meier. Iran Manderli I. nnd Frau-
prümngen vom Zentralvorstande selbst, d. h. lein E. Küpscr II. Protokvllführcrin, sowie

in Bern von Herrn Dr. mocl. E. Töbeli. Herr lie. W. Sahli, Zentralsekretär des schwei-

in Zürich von Herrn Dr. nwcl. Henne über- zerischen Röten Kreuzes ; in Zürich die Herren

nommcn und sprachen sich dieselben an beiden Ed. Michel, E. Mathps nnd T. Bkeier. Nach

Trtcn sehr befriedigend über die Keistnugcn Schlus; der Prüfung iand an beiden Trtcn
aus. An der Schlußprüsnng in Bern bctei- eine gemütliche Bereinigung statt nnd wurde

ligten sich vou 21 Teilnehmern noch III, eine in Zürich beschlossen, analog wie im Kanton
Teilnehmerin trat im Perlaufe des Kurses Bern, alljährlich ein Hülfslehrertag mit Uebun-

zurück, ein Teilnehmer war durch Krankheit gen und eventuellen Borträgen zu arrangieren,
verhindert, der Prüfung beizuwohnen. An der- wo den Hülsslehrern die Gelegenheit geboten

senigcn in Zürich ivarcn von 8b Teilnehmern werden soll, sich weiter auszubilden; die Tm
noch 88 anwesend; es sind leider im Per- ganisativn derselben wurde der Samariterverei
lause des Kurses infolge anderweitiger starker nigung Zürich übertragen.

Inanspruchnahme 8 Teilnehmer zurückgetreten. Hoffen wir nun, daß die neuen HülfSlchrer
Absengen sind an beiden Trten wenige zu ver- durch Ausdauer nnd rege Sympathie, das

zeichnen nnd es darf der Ileisz, mit welchem Samariterwesen auch fernerhin fördern helfen,

die Teilnehmer die Borträge nnd Uebungen —/Allen denjenigen aber, die zum Zustande

besuchten, lobend hervorgehoben werden; die kommen dieser Kurse ihr Scherslein beigetra-

Ausweise konnten denn auch an sämtliche gen haben, sei hiermit nochmals der wärmste

Teilnehmer verabfolgt werden. Tank ausgesprochen. Tl.

--ê--
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